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Bekanntmachung
der Samtgemeinäe Uelsen
Rechtskraft vön Bauleitplänen
67. Anderung des Flächennutzungsplanes der
Samtgemeinde Uelsen

Der Landkreis Grafschaft Sentheim, Nordhorn, hat mit Verfti-
gung vom 1.6. 3. ZO|O die vom Rat.der Samtgemeinde Uelsen
äm 1+. L2. 2Oo9 beschlossene 67. Anderung-des Flächennut-
zungsplanes einschl. Planbegründung, Umweltbericht und An-
lagen (Berechnung von Schallimmissionen, Standorteignungs-

iilli?":ä'ffifl! o, u,. Ausweisung einer Sonderbaunäche
mit der Zweckbestimmung ,,Motorsport" an der Wilsumer Stra-
ße auf den Flurstücken l3ll (tlws.) und l3l2 der Flur 14, Ge-
meinde/Gemarkung ltterbeck. Der Geltungsbereich ist aus der
nachstehenden Ubersichtskarte ersichtlich.

I I I Geltungsbereich
Der Umweltbericht, Bestandteil der Begründung, bilanziert die
erforderlichen Flächen für die Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Ersatz-
undAusgleichsfläche). Die Ersatzmaßnahmen werden auf dem
Flursttick 2OlT der Flur 113 in der Gemarkung Getelo durchge-
tuhrt.
Die 67. Anderung des Flächennutzungsplanes einschl. Planbe-
gründung, Umweltbericht und Anlagen liegt im Rathaus der
Samtgemeinde Uelsen, Itterbecker Straße 11 (Zimmer .42),
49843 Uelsen während der Dienststunden öffentlich aus. Uber
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.
Mif dieser Bekanntmachung wird die 67. Flächennutzungsplan-
änderung gem.S 6 Abs. 5 Satz 2 BaUGB wirksam.
Unbeachtlich werden gernäß S 215 Abs. 1 BaUGB

1. eine nach S 214 Abs. L Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine unter Berücksichtigung des S 214 Abs. 2 beachtliche Ver-
Ietzung der Vorschriften über dasl/erhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach S 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorsanges,

wenn sie nicht innerhalb €ines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Samtgemeinde Uelsen geltend
gemacht worden sind. Der Sachverhalt; der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen.
Uelsen, den 16. 4.,2010

Samtgemeinde Uelsen
Der Samtgemeindebürgermeister


